
AbmBek: 14. Zu Art. 14 AbmG, Einleitung der Abmarkung

14.   Zu Art. 14 AbmG, Einleitung der Abmarkung 

Als antragsberechtigte Dritte kommen regelmäßig Erwerber in Betracht sowie Personen, die ein 
Grenzzeichen beschädigt oder entfernt haben.


